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Bericht 
des Außenpolitischen Ausschusses 

über die Regierungsvorlage (983 der Beila
gen): Wiener Übereinkommen über das 

Recht der Verträge samt Anhang 

Das vorliegende übereinkommen, das sim in 
aCht Teile gliedert und auf einem von der Völ
kerremtskommission der Vereinten Na,tionen 
erarbeiteten Entwurf aus dem Jahre 1966 be
ruht, wurde in zwei Tagungen der Wiener Kon
ferenz über das Remt ,der Verträge überarbei
tet und am 23. Mai 1969 mit überwältigender 
Mehrheit angenommen. 

Das Vertragswerk läßt eine Reihe von Grund
sätzen erkennen, die teils formeller und teils 
materieller Natur sind. Der Grundsatz der Ver
bindlimkeit ,der Verträge (paeta sunt servanda) 
kommt iner:ster Linie in Betramt, wobei aber 
seiner GeltUng durm die erstmals kodifizierte 
"clausuLa rebus sie stantibus" Grenzen gezogen 
Slind. 

Das im Rahmen ,des Vertragsremts allgemein 
herrsmende Konsensprinup ist aum im gegen
ständlimen Übereinkommen verankert, wobei 
die Absmlußfreiiheit hinsimtlim ,des Vertrags
gegenstandes allerdingsdurm zwingende. entge
genstehende Normen des Völkerrec4ts (lUS eo
gens) besmränkt ist. 

Ferner geht das Übereinkommen vom GI'UllId
satz der souveränen Gleimheit aller Staaten 
a.us, wobei ausdrüekHm jedem Sta.at die Fä~1g
keit, Verträge zu schließen, zugespromen wlrd. 

Erstmals wird positivremtlich ,der Primat des 
Völkerrechts anerkannt. Dem Pl"inzip des Ver
trauens auf den äußeren Tatbestand wird da
durm Remnung getragen, daß sim der Staat 
selbst Akte nach' innerstaatlichem Remt unzu
ständiger Organe :lJUremnen lassen muß, soweit 
ein solmer Mangel nicht offenkundig war. 

Fachleutner 

Berichterstatter 

Da gemäß Art. 15 a Abs. 3 B-VG die Grund
sätze ,des völkerremtlichen Vertragsrechtls aum 
auf öffentlim-remtlime Verträge gemäß Art. 15 a 
B-VG anzuwenden ,sind, kommt dem Beitritt 
österreims zum übereinkommen aum eine ge
wisse innerstaatEme Bedeutung ZiU. 

Der gegenständliche Staatsvertrag ist teils ge
setzändernd und teils gesetzesergänzend, weshalb 
sein Absmlußder Genehmigung des National
rates gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG bedarf. 

Der Außenpolitisme Aussmuß hat die gegen
ständliche Regierungsvorlage in seinen Sitzungen 
am 13. Oktober 1978 und 8. März 1979 in Ver
handlung gezogen. Als Berimterstatter im Aus
smuß am 13. Oktober 1978 fungierte Abge
ordneter Dr. E t t m a y e r. Nam Wortmeldun
gen der Abgeordneten Dr. Er m a e 0 r a, . Dok
tor Serinzi undDr. Fiedler SOWle des 
Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten 
Dr. Pa h r wurde einstimmig besmlossen, dem 
Nationalrat die Genehmigung des Absmlusses 
dieses Staatsvertrages zu empfehlen. 

Der Außenpolitisme Ausschuß hält im ge
genständlichen Fall die Erlassung eines beson
deren Bundesgesetzes gemäß Art. 50 Abs. 2 
B-VG in der geltenden Fassung zur ErruHung 
des Übereinkommens für entbehrlich. 

Zum Berimterstatter für das Haus wurde Ab
geordneter F a e h leu t n e r gewählt. 

Als Ergebnis seiner BeratiUngen steHt der 
Außenpolitische Aussmußsomitden A n t rag, 
der Nationalrat wolle beschließen: 

Der Absdlluß Ides Wiener übereinkommens 
über das Remt,der Verträge samt Anhang (983 
der Beilag,en) wird verfa<ssungsmäßig genehmigt. 

Wien, 1979 03 08 

Luptowits 

Obmann 
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